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1. HINTERGRUND 

1.1 ZWEI BEISPIELE AUS 

DER ARBEIT DER 

WOHNHILFEN 

Die Vielfältigkeit der Fälle und das Zu-

sammenspiel verschiedener Angebote der 

Wohnhilfen Oberberg (WHO) soll hier an-

hand zweier Fälle dargestellt werden. Eine 

Frau, höheren Alters lebte über viele 

Jahre mit ihrem Lebensgefährten in ihrem 

alten Elternhaus und wurde wirtschaftlich 

durch ihn mitversorgt. Sie brauchte sich 

um nichts kümmern. Der Lebensgefährte 

erkrankte schwer und verstarb im Jahr 

2023. Da es sich nicht um eine Ehe han-

delte, hatte sie keine finanziellen Ansprü-

che. Die Unterhaltung des Hauses war ab 

diesem Moment nicht mehr gesichert, da 

sie selbst weder über ein Einkommen 

noch Sozialleistungen verfügte, darüber 

hinaus mit der Situation völlig überfordert 

war, sodass es letztlich zu einer Räu-

mungsklage kam. Aus ihrer Not heraus 

wandte sie sich an die Wohnhilfen Ober-

berg. 

Hier konnte ihr schnell ein Platz im stati-

onären Setting angeboten werden, wo sie 

zunächst einmal zur Ruhe kam, ein „Dach 

über dem Kopf“ hatte und ihre wirtschaft-

liche Existenz mit Unterstützung der So-

zialarbeiter:innen klären und sichern 

konnte. Ihr Wunsch war es, schnellst-

möglich wieder in eigenem Wohnraum zu 

leben. Dem konnte mit der Aufnahme in 

das Projektangebot „Endlich ein Zuhause 

– Soziale Wohnraumagentur“ und daraus 

resultierend der Vermittlung in Wohn-

raum entsprochen werden. Von besonde-

rer Bedeutung war die eng verzahnte Zu-

sammenarbeit aller beteiligten Akteure. 

Nach dem Auszug in eigenen Wohnraum 

wurde das Angebot des Ambulant Betreu-

ten Wohnens zur Existenzsicherung und 

Stabilisierung installiert. 

Ein weiterer Fall, den verschiedene Ange-

bote der Wohnhilfen Oberberg beschäftigt 

haben: 

Ein Mann mittleren Alters, psychotisch, 

politox, nicht kooperations- oder abspra-

chefähig, lebte in der Notunterkunft 

Wiehl, wurde über den Gemeindepsychi-

atrischen Verbund als „Systemsprenger“ 

eingestuft und damit in das gleichnamige 

Angebot der Wohnhilfen Oberberg ver-

mittelt. Platzverweise und Anzeigen we-

gen auffälligen Verhaltens, Konflikten und 

Beschimpfungen von Mitbürgern waren 

an der Tagesordnung, sodass er kurz vor 

der Inhaftierung stand. Durch die inten-

sive Arbeit der Mitarbeiter:innen in die-

sem Angebot konnte auf dem Weg der 

Geldeinteilung durch eine wöchentliche 

Auszahlung die medizinische Versorgung, 

hier Depot, und die Versorgung mit Le-

bensmitteln von der Tafel sichergestellt 

werden. 

Dabei spielte der Beziehungs- und Ver-

trauensaufbau im Kontakt eine entschei-

dende Rolle. Dieser ermöglichte die Ent-

wicklung einer ansatzweisen Kooperati-

ons- und Absprachefähigkeit, sowie eine 

weitergehende medizinische Versorgung 

mit Medikamenten über den Pflegedienst. 

Sogar eine mit dem Kostenträger verein-

barte individuelle Betreuung über das An-

gebot des Ambulant Betreuten Wohnens 

war möglich. Schließlich kam es zu einem 

lebensbedrohlichen, kardiologischen Not-

fall, der einen längeren Krankenhausauf-

enthalt erforderlich machte. Dieses Erleb-

nis, kombiniert mit der Drogenabstinenz 

und der erarbeiteten Vertrauensbasis mit 

den Sozialarbeiter:innen, führte zu tief-

greifenden seelischen Veränderungen. 

Nach dem Klinikaufenthalt erfolgte eine 

Reha-Maßnahme und der Wunsch nach 

einem alkohol – und drogenfreien Leben. 

Dies zu erreichen, wird er nun unter-

stützt. 
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1.2 HILFEN NACH  

§§ 67-69 SGB XII 

Leistungsberechtigte der Hilfen nach §§ 

67-69 SGB XII sind Personen, bei denen 

besondere Lebensverhältnisse mit sozia-

len Schwierigkeiten verknüpft sind. Als 

besondere Lebensverhältnisse gelten eine 

fehlende oder nicht ausreichende Woh-

nung, eine ungesicherte wirtschaftliche 

Lebensgrundlage, gewaltgeprägte Le-

bensumstände, die Entlassung aus einer 

geschlossenen Einrichtung oder ver-

gleichbare nachteilige Umstände. 

Besondere soziale Schwierigkeiten be-

zeichnen ein ausgrenzendes Verhalten 

des Hilfesuchenden oder eines Dritten im 

Zusammenhang mit der Erhaltung oder 

Beschaffung einer Wohnung, mit der Exis-

tenzsicherung, der Erlangung oder Siche-

rung des Arbeitsplatzes, mit familiären o-

der anderen sozialen Beziehungen oder 

mit Straffälligkeit. 

Die Leistungsberechtigung ergibt sich da-

raus, dass die oder der Leistungsempfän-

ger:in aus eigener Kraft nicht in der Lage 

ist, die Notlage zu überwinden. 

Die Leistungen nach §§ 67-69 SGB XII 

umfassen alle Maßnahmen, die notwendig 

sind, um die Schwierigkeiten abzuwen-

den, zu beseitigen, zu mildern oder ihre 

Verschlimmerung zu verhindern. 

1.3 SINN UND MÖGLICHKEI-

TEN DES GESAMTHILFE-

SYSTEMS 

Das Wesen und der Nutzen des Gesamt-

hilfesystems (GHS) erschließen sich u. a. 

aus den oben beschriebenen Betreuungs-

verläufen. 

Bei Bekanntwerden einer Notlage, z. B. 

durch Selbstmeldungen, interne Vermitt-

lung oder durch Vermittlung anderer Stel-

len und Dienste, wird so bald wie möglich 

Kontakt aufgenommen, um die Bedarfe 

der Hilfesuchenden zielgenau zu erfassen 

und in das aktuell bedarfsgerechte Ange-

bot der Wohnhilfen Oberberg (WHO) zu 

vermitteln. Dabei können die Hilfesuchen-

den durch die Komplexität des Gesamthil-

fesystems mit seinen verschiedenen Ein-

richtungen und Beratungsangeboten in 

jeder Situation individuell und bedarfsge-

recht unterstützt werden. Dies ermöglicht 

eine dynamische Anpassung der Ange-

bote an die sich im Verlauf des Hilfepro-

zesses eröffnenden und verändernden 

Bedarfe. So kann es zu einem Ambulant 

Betreuten Wohnen kommen, aber bei ei-

nem Verlust der Wohnung auch zu dem 

Angebot der stationären Hilfe. Eine nied-

rigschwellige aufsuchende Hilfe kann und 

muss einsetzen, wenn wohnungslose Hil-

fesuchende sich auf der Straße befinden 

und eine stationäre Hilfe ablehnen. Hier 

wird als Ziel immer die Vermittlung in ein 

Mietverhältnis und/oder bei Bedarf in ein 

anderes Angebot des Regelsystems ange-

strebt; bis zum Erreichen oder auch bei 

einer Ablehnung einer anderen Hilfe kann 

die Aufsuchende Arbeit weiterhin mit Be-

ratung und existenzsichernden Hilfen zur 

Verfügung stehen. 

1.4 EVALUATIONS- UND 

JAHRESBERICHT 

Der aktuelle Evaluations- und Jahresbe-

richt dokumentiert die Arbeit der Wohn-

hilfen Oberberg im Jahr 2023. Er richtet 

sich an alle Mitarbeitenden der Wohnhil-

fen Oberberg als Gesamtschau der ge-

meinsam erarbeiteten Ergebnisse. Der 

Bericht dient darüber hinaus der Doku-

mentation gegenüber den Kostenträgern 

und Kooperationspartnern. Er soll Grund-

lage für eine gemeinsame Diskussion 

über aktuelle Entwicklungen und die not-

wendigen Veränderungen im Oberberg 

sein. 



6 

Der Bericht und eine Kurzfassung des Be-

richts stehen auf der Internetseite der Di-

akonie Michaelshoven/Wohnhilfen Ober-

berg zur Verfügung: 

https://www.diakonie-michaels-

hoven.de/angebote/menschen-in-kri-

sen/wohnhilfen-oberberg 

Auf dieser Seite finden Sie ebenfalls eine 

Übersicht über das Hilfesystem, das Rah-

menkonzept, Unterkonzepte, die Regio-

nalteam- und Angebotsflyer sowie eine 

Auswahl von Presseberichten über die Ar-

beit der Wohnhilfen. 

Der Bericht 2023 wurde wiederum auf der 

Basis des Berichtes 2022 erstellt. 

Evaluationsverfahren 

Die Evaluation der Wohnhilfen Oberberg 

wird von einem Evaluationsteam gesteu-

ert. Darin vertreten sind die Teamleitun-

gen der drei Regionalteams, der Statistik-

beauftragte für das Datenerfassungssys-

tem, ein:e Betroffenenvertreter:in, die 

Einrichtungsleitung sowie die Geschäfts-

führung. Bewährt hat sich auch die Teil-

nahme einer:s weiteren Mitarbeitenden 

der Wohnhilfen, der/die an allen Treffen 

im Zusammenhang mit der Evaluation 

teilnimmt und die Dokumentation und Re-

flektion unterstützt. 

Jede Evaluation braucht eine transpa-

rente Grundlage aus Zielen und Indikato-

ren. Das Zielsystem für die Evaluation der 

Wohnhilfen Oberberg basiert auf dem 

Rahmenkonzept: 

https://www.diakonie-michaels-

hoven.de/angebote/menschen-in-kri-

sen/wohnhilfen-oberberg 

Um zu bewerten, welche Entwicklung die 

festgelegten Indikatoren (z. B. Anzahl der 

Hilfesuchenden) anzeigen, bedarf es einer 

1. Zusammenstellung 
der Daten

2. Interpretation der 
Daten in drei 

Regionalklausuren

3. Interner 
Evaluationsworkshop

4. Evaluationsbericht

5. Kommunikation in die 
Region und Ableitung 

von Maßnahmen

https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
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strukturierten Diskussion mit Blick auf die 

gesetzten Ziele – eines Evaluationsver-

fahrens. 

Das Verfahren besteht aus fünf Statio-

nen, die nacheinander umgesetzt eine 

Evaluationsschleife ergeben (siehe Grafik 

oben). Innerhalb dieser Evaluations-

schleife wird die Wirkungsweise der 

Wohnhilfen Oberberg erfasst, bewertet, 

und dokumentiert. Das Verfahren wird 

jährlich wiederholt und in Form des Jah-

resberichts festgehalten. 

Evaluation 2023 

Zum Stichtag 31. Dezember 2023 wurden 

alle Informationen zu den im Evaluations-

konzept benannten Indikatoren zusam-

mengetragen (Station 1). Als Daten-

quellen wurden verwendet: 

 Statistik aus dem Datenerfassungs-

programm (angelehnt an den Basis-

datensatz der Bundesarbeitsgemein-

schaft Wohnungslosenhilfe zu den Hil-

fesuchenden in allen Angeboten) 

 Erfassung der Ausstattung und Er-

reichbarkeit der Regionalteams (An-

gebote, Personalstellen, räumliche Si-

tuation, Öffnungszeiten) 

 Rückmeldungen aus den Treffen des 

Gemeindepsychiatrischen Verbunds 

und von anderen Kooperationspart-

nern 

 Bewohnerbefragung im stationären 

Bereich der Wohnhilfen und Rückmel-

dungen aus den Bewohnerversamm-

lungen sowie die Befragung der Hilfe-

suchenden im BeWo 

 Mitarbeitendenbefragung sowie wei-

tere Rückmeldungen von Mitarbeiten-

den; dies konnte diesmal nur zum Teil 

umgesetzt werden 

 Pressespiegel 

 Übersicht der Besprechungs- und 

Kommunikationsstrukturen 

 Erfassung der ehrenamtlich engagier-

ten Personen 

 Übersicht der Teilnahme an Fort- und 

Weiterbildungen und Fachtagungen 

 wirtschaftliche Situation des Bereichs 

 Rückmeldungen aus den Regionaltref-

fen der Wohnhilfen Oberberg 

Alle genannten Informationen wurden im 

Januar 2024 im Rahmen von drei halbtä-

gigen Regionalklausuren den Regionalte-

ams zur Verfügung gestellt, besprochen 

und ausgewertet (Station 2). 

Im Februar 2024 fand ein interner Evalu-

ationsworkshop statt (Station 3). Hier 

diskutierte das Evaluationsteam auf der 

Basis der Erkenntnisse aus den Regional-

klausuren, ob und wie die gesetzten Ziele 

(siehe Zielsystem) erreicht wurden. 

Die Ergebnisse der vorangegangenen 

Stationen fasst der Evaluationsbericht 

(Station 4) zusammen. Er gibt einen 

Überblick über den Stand der Umsetzung 

und Zielerreichung. Zudem werden 

Schlussfolgerungen für die weitere orga-

nisatorische und inhaltliche Arbeit in den 

Angeboten gezogen und Verbesserungs- 

und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in 

einem Maßnahmenverfolgungsplan zu-

sammengeführt. 

Auf der Basis des Evaluationsberichtes 

steht dann ein Dialog mit den Kostenträ-

gern (Landschaftsverband Rheinland, 

Oberbergischer Kreis, Jobcenter) und den 

lokalen Kooperationspartnern an. Nach-

dem dieser 2021 und 2022 Corona-be-

dingt ausgefallen war, wurde dieses Ge-

spräch ab 2023 wiederaufgenommen. 

(Station 5). 

Neben dem Jahres- und Geschäftsbericht 

wird es eine Kurzfassung des Evaluations-

berichtes geben („White Paper“); beide 

Berichte werden in die politischen Gre-

mien des Kreises und in den Sozialraum 

weitergegeben. Ziel ist es, einen aktiven 

Beitrag zur sozialpolitischen Diskussion 

im Oberbergischen Kreis zu leisten. 
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Zielsystem 

Die Wohnhilfen Oberberg arbeiten… 

Bedarfsgerecht Ergebnisorientiert Kooperativ Sozialräumlich Präventiv 

Ziel 1: 

Die Hilfen werden regel-

mäßig an ihren Standor-

ten angenommen. 

Ziel 2: 

Die Hilfen sind flexibel 

und reagieren auf Be-

darfsveränderungen. 

Ziel 3: 

Die Hilfen berücksichti-

gen die individuellen 

Merkmale, Ressourcen 

und Wünsche der Hilfe-

suchenden und der Be-

wohner:innen. 

Ziel 4: 

Hilfesuchende und Be-

wohner:innen werden bei 

der Bewältigung akuter 

Krisen unterstützt. 

Ziel 5: 

Hilfesuchende und Be-

wohner:innen erhalten 

Hilfen, in deren Zentrum 

die Normalisierung der 

Lebenslagen steht. 

Ziel 6: 

Der Hilfeprozess wird so 

kurz wie möglich, aber so 

lange wie notwendig 

durchgeführt. 

Ziel 7: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

sind im Oberbergischen 

Kreis unter allen relevan-

ten Akteuren bekannt. 

Ziel 8: 

Die Schnittstellen inner-

halb der Wohnhilfen 

Oberberg und zu anderen 

relevanten Systemen sind 

verbindlich geregelt. 

Ziel 9: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

leisten einen aktiven Bei-

trag zur sozialpolitischen 

Diskussion im Oberbergi-

schen Kreis. 

Ziel 10: 

Die Hilfen werden von den 

Regionalteams organisiert. 

Die Grenzen zwischen den 

Funktionsbereichen sind 

durchlässig. 

Ziel 11: 

Die Hilfen sind im Sozial-

raum verankert (präsent 

und vernetzt) und zeigen 

sich für diesen verantwort-

lich. 

Ziel 12: 

Die Hilfen sind aufsuchend 

und niederschwellig. 

Ziel 13: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

erfahren von bedrohten 

und prekären Wohn- und 

Lebensverhältnissen so-

wie akuter Wohnungslo-

sigkeit. 

Ziel 14: 

Auf eingehende Informa-

tionen reagieren die 

Wohnhilfen Oberberg un-

mittelbar. 

Ziel 15: 

Die Wohnhilfen Oberberg 

verhindern Wohnungslo-

sigkeit sowie eine Ver-

schlimmerung der Situa-

tion. 
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2. DIE WOHNHILFEN 

OBERBERG 2023 

2.1 ANGEBOT 

Kernstück des integrierten Gesamthilfe-

systems (GHS) sind die drei Regional-

teams (Regionalteam Nord mit Hauptsitz 

in Wipperfürth, Regionalteam Mitte mit 

Hauptsitz in Gummersbach, Regional-

team Süd mit Hauptsitz in Waldbröl), die 

wohnortnah alle benötigten Hilfen für 

wohnungslose oder von Wohnungslosig-

keit bedrohte Menschen anbieten. Dieses 

Angebotsspektrum umfasst: 

Fachberatungsdienst 

Der Fachberatungsdienst (FBD) besteht 

aus der Fachberatung Wohnungsnot, der 

Aufsuchenden Arbeit, die wieder seit dem 

01.05.2023 mit einem geringeren Stel-

lenanteil dazu gehört, der Präventiven 

Hilfe und dem Angebot für sog. „Sys-

temsprenger“. Außerdem gehören die 

Projekte „Endlich ein Zuhause – Soziale 

Wohnraumagentur“ (seit 01.03.2022) 

und Onlineberatung (seit 01.08.2023) 

dazu. 

 Fachberatung Wohnungsnot 

(FBS): Die Fachberatung soll helfen, 

besondere soziale Schwierigkeiten der 

Hilfesuchenden abzuwenden, zu be-

seitigen, zu mildern oder ihre Ver-

schlimmerung zu verhindern. Sie un-

terstützt u. a. bei Wohnungssiche-

rung, Wohnungssuche, Klärung von 

Ansprüchen gegenüber Behörden, 

und stellt bei Bedarf den Kontakt zu 

anderen sozialen Fachdiensten her. 

Die FBS wird in Kooperation der Dia-

konie Michaelshoven, der Diakonie An 

der Agger und dem Caritasverband für 

den Oberbergischen Kreis e.V. ge-

führt. Die Fachberatung wird an den 

Standorten der Regionalteams Nord, 

Mitte und Süd angeboten. Darüber 

hinaus gibt es Sprechstunden in fünf 

weiteren Städten und Gemeinden. Die 

Fachberatung Wohnungsnot wird über 

drei Vollzeitstellen und eine halbe Ver-

waltungsstelle abgedeckt. 

 Aufsuchende Arbeit: Dieses Ange-

bot war vom 30.06.2022 bis zum 

01.05.2023 nicht Bestandteil des 

Fachberatungsdienstes, da der Förde-

rungszeitraum ausgelaufen war. Mit 

einer neuen Förderung (ESF Bundes-

programm EHAP Plus) bis zum 

31.10.2026 konnte die Arbeit wieder-

aufgenommen werden. Der zur Verfü-

gung stehende Stellenanteil beträgt 

1,0 für den Oberbergischen Kreis. Die 

Arbeit wurde im Übergangszeitraum 

in einem geringeren Umfang durch 

Mitarbeitende des FBD übernommen. 

 

 Präventive Hilfe: Aufgrund der er-

heblichen Schwierigkeiten, Menschen 

nach einem Wohnungsverlust wieder 

in Normalwohnraum zu integrieren, 

sind die Prävention und Vermeidung 

von Wohnungslosigkeit ein wesentli-

ches Ziel der Wohnungsnotfallhilfe. 

Für die Wohnhilfen gehört die Präven-

tive Arbeit, vor allem in Form von nie-

derschwelligen, aufsuchenden Hilfen, 

zur Arbeitspraxis. Zielgruppe sind u. 

a. Haushalte, denen aufgrund von 

Kündigung oder Räumungs-

klage/Zwangsräumung der Verlust 

der eigenen Wohnung unmittelbar be-

vorsteht. 

Seit dem 01.07.2019 ist die Präven-

tive Hilfe fester Bestandteil der Wohn-

hilfen Oberberg. Das Angebot ist mit 

zwei Vollzeitstellen ausgestattet. Es 

soll Hilfesuchende vor existenziellen 

Notlagen und einer sich verstärken-

den und dauerhaften Abhängigkeit 

von Hilfestrukturen bewahren, indem 

es sie in ihrer noch funktionsfähigen 

und autonomen Lebenswelt abholt 

und ihnen Ressourcen zu deren Erhalt 

zur Verfügung stellt. 
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 „Systemsprenger“: Das Angebot 

besteht seit 2019 und ist seit 2021 in 

einer Regelfinanzierung. Bei den sog. 

„Systemsprengern“ handelt es sich 

um Menschen mit einem sehr hohen 

Hilfebedarf, meist wohnungslos, in 

existenziellen Notlagen, fast immer 

mit unbehandelten psychischen Er-

krankungen oder Suchterkrankungen, 

dabei herausforderndem Verhalten 

sowie mangelnder Annahme von Hil-

feangeboten. Sie beschäftigen häufig 

das Hilfesystem der Sozialen Dienste 

und der kooperierenden Institutionen 

wie Ordnungsämter, Sozialämter, ge-

setzliche Betreuer etc. Das Rahmen-

konzept kann unter nachfolgendem 

Link eingesehen werden: 

https://www.diakonie-michaels-

hoven.de/fileadmin/default/down-

loads/angebote/menschen-in-kri-

sen/wohnhilfen-oberberg/rahmen-

konzept-obk-systemsprenger.pdf 

Das Angebot ist mit 3,5 Vollzeitstellen 

ausgestattet. In 2023 waren Stellen-

anteile im Kreis Nord und Mitte tem-

porär nicht besetzt. Dies hat mit Mit-

arbeiterwechsel, aber auch mit Fach-

kräftemangel zu tun. 

 

 „Endlich ein Zuhause – Wohn-

raumagentur“ (SWA) für den 

Oberbergischen Kreis: Das Projekt 

ist in 2022 im Oberbergischen Kreis 

gestartet und wird vom MAGS (Minis-

terium für Arbeit, Gesundheit und So-

ziales) gefördert. Die Stellenanteile 

Immobilienfachkraft konnten erst zum 

01.06.2023 vollständig besetzt wer-

den. Die Aufgabe besteht darin, woh-

nungslosen und von Wohnungslosig-

keit bedrohten Menschen zu ermögli-

chen, wieder Wohnraum zu erlangen. 

In erster Linie richtet sich das Angebot 

an die Hilfesuchenden, die auf dem 

extrem engen Wohnungsmarkt die 

geringsten Chancen auf den Erhalt 

von neuem Wohnraum haben. Das 

Projekt wird in Kooperation gemein-

sam mit dem Caritasverband für den 

Oberbergischen Kreis e.V. (CV) durch-

geführt Die Wohnhilfen Oberberg sind 

im Kreis für die Regionen Mitte und 

Süd verantwortlich. Ein besonderes 

Merkmal ist, dass Immobilienfach-

kräfte zusammen mit der Sozialer Ar-

beit unter Berücksichtigung der per-

sönlichen und sozialräumlichen Bedin-

gungen Hilfesuchende und potenzielle 

Vermieter zusammenbringen. 

 

 Onlineberatung: Seit dem 

01.08.2023 gibt es mit der Onlinebe-

ratung einen weiteren Baustein im An-

gebot der Wohnhilfen Oberberg. Die-

ses läuft als Projekt über drei Jahre 

und soll dazu dienen, den digitalen 

Entwicklungen der Gesellschaft Rech-

nung zu tragen. Auf diesem Weg sol-

len Menschen in Wohnungsnotlagen 

angesprochen werden, die von den 

bislang zur Verfügung stehenden, 

analogen Angeboten nicht erreicht 

werden konnten. Die Onlineberatung 

bietet eine zeitliche und örtliche Unab-

hängigkeit und ist anonym möglich 

(was angst- und schambesetzte The-

men erleichtert). Das Projekt ist per-

sonell für den Oberberg mit 0,5 VK 

ausgestattet und wird über einen Zeit-

raum von drei Jahren (01.08.2023 – 

31.07.2026) vom MAGS NRW finanzi-

ell gefördert. Die Wohnhilfen Ober-

berg kooperieren dabei eng mit der 

Diakonie Rheinland Westfalen Lippe 

und weiteren Partnern, die ebenfalls 

neue, digitale Beratungswege gehen. 

Dazu gibt es einen regelmäßigen fach-

lichen Austausch in einer Begleit-

gruppe. Die praktische Umsetzung der 

Onlineberatung erfolgt über das Bera-

tungsportal der Diakonie Deutschland 

sowie über E-Mail. Das Ziel der digita-

len Beratung ist eine schnelle Klärung 

der Notlage sowie Beratung zur Eigen-

befähigung der Problemlösung und 

ggfs. passgenaue Vermittlung in 

Folgeangebote – bietet aber genauso 

die Möglichkeit der initialen Entlas-

tung rund um die Uhr. 

https://www.diakonie-michaelshoven.de/fileadmin/default/downloads/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg/rahmenkonzept-obk-systemsprenger.pdf
https://www.diakonie-michaelshoven.de/fileadmin/default/downloads/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg/rahmenkonzept-obk-systemsprenger.pdf
https://www.diakonie-michaelshoven.de/fileadmin/default/downloads/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg/rahmenkonzept-obk-systemsprenger.pdf
https://www.diakonie-michaelshoven.de/fileadmin/default/downloads/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg/rahmenkonzept-obk-systemsprenger.pdf
https://www.diakonie-michaelshoven.de/fileadmin/default/downloads/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg/rahmenkonzept-obk-systemsprenger.pdf
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Ambulant Betreutes Wohnen 

 Ambulant Betreutes Wohnen nach 

§§ 67-69 SGB XII für Menschen in 

schwierigen Lebenslagen und mit 

besonderen sozialen Schwierig-

keiten (BeWo): Das Ambulant Be-

treute Wohnen nach §§ 67-69 SGB XII 

unterstützt Frauen und Männer in be-

sonderen sozialen Schwierigkeiten bei 

der Wohnungs- und Existenzsiche-

rung, bei der Entwicklung von persön-

lichen und beruflichen Perspektiven, 

bei gesundheitlichen Fragen und bei 

der sozialen Partizipation. Die Hilfen 

werden in der Regel aufsuchend und 

begleitend erbracht. Neben der Unter-

stützungsleistung im Oberbergischen 

Kreis betreuen die Mitarbeitenden 

auch einige Hilfesuchende an der 

Schnittstelle zu angrenzenden Kreisen 

(Rhein-Sieg-Kreis). 

 

 Ambulant Betreutes Wohnen nach 

§§ 113, 78 SGB IX Bundesteilha-

begesetz für psychisch/sucht-

kranke Menschen (BeWo): Das 

Ambulant Betreute Wohnen nach §§ 

113, 78 SGB IX unterstützt Frauen 

und Männer mit einer wesentlichen 

seelischen Behinderung (psychische 

Erkrankung/Suchterkrankung) beim 

selbstständigen Wohnen, bei der Teil-

habe an allen Lebensbereichen, bei 

der Alltagsbewältigung sowie der Mil-

derung oder Überwindung der Teilha-

beeinschränkungen. Diese Hilfen wer-

den ebenfalls in der Regel aufsu-

chend, anleitend und unterstützend 

begleitend erbracht. 

 

 

 

 

 

Stationäres Wohnen 

 Stationäre Hilfen für Frauen und 

Männer: Die Stationären Hilfen sollen 

den Bewohnerinnen und Bewohnern 

die Teilnahme am Leben in der Ge-

meinschaft ermöglichen, indem sie 

umfassende Unterstützung bei der 

Überwindung ihrer besonderen sozia-

len Schwierigkeiten leisten. Das stati-

onäre Angebot besteht aus Haus Se-

genborn und dezentralen Wohngrup-

pen, die sich in Waldbröl, Nümbrecht, 

Gummersbach und Wipperfürth befin-

den. Haus Segenborn und die umlie-

genden Wohngruppen (insgesamt 56 

Plätze) bieten Hilfen für Menschen mit 

komplexen Bedarfslagen an. Die 

Wohngruppen im Kreisnorden (8 

Plätze) und in der Kreismitte (21 

Plätze) bieten Hilfen für wohnungslose 

Menschen mit weniger komplexen Be-

darfslagen an. 

 Tagesstrukturierende Maßnah-

men: Im Rahmen der Stationären Hil-

fen und mitunter auch dem BeWo 

werden unterstützende Maßnahmen 

zur Schaffung einer Tagesstruktur an-

geboten – ein wichtiges Element zur 

Stabilisierung und Bestärkung der Hil-

fesuchenden. Die tagesstrukturieren-

den Angebote sind kreisweit aufge-

stellt und halten je nach Standort Ar-

beits- und Beschäftigungsmöglichkei-

ten in den Bereichen Hauswirtschaft, 

Haustechnik, Küche, Schreinerei, 

Landwirtschafts- und Anlagenpflege 

vor. 
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Das Angebot der Wohnhilfen Oberberg 

stellte sich in den drei Regionen im Jahr 

2023 wie folgt dar: 

Regionalteam Nord 

Das Regionalteam Nord ist für die Kom-

munen Wipperfürth, Radevormwald, 

Lindlar und Hückeswagen zuständig. 

Hauptsitz ist Wipperfürth. Die Regionalte-

amleitung liegt bei Andrea Steinbinder. 

2023 standen für die Hilfen im Kreisnor-

den 13 Mitarbeitende zur Verfügung, wo-

bei einige Mitarbeitende regional über-

greifend tätig waren. 

Die FBS bietet im Kreisnorden folgende 

Sprechzeiten an: in Wipperfürth (mon-

tags 9:00 bis 13:00 Uhr; donnerstags 

8:00 bis 11:00 Uhr; Hochstraße 14), in 

Radevormwald (dienstags 8:30 bis 10:30 

Uhr; freitags 10:30 bis 12:00 Uhr; Ho-

henfuhrstraße 16), in Lindlar (montags 

14:00 bis 15:30 Uhr; Rathaus) und in Hü-

ckeswagen (donnerstags 14:00 bis 15:30 

Uhr; Marktstraße 47, Suchtberatung Kir-

chenkreis Lennep). 

Die stationären Hilfen im Kreisnorden bie-

ten 8 Plätze in 3 Wohngruppen. Der Büro- 

und Beratungsstandort des Regional-

teams Nord befindet sich in der Hoch-

straße in Wipperfürth. 

Darüber hinaus sind die Bausteine Aufsu-

chende Arbeit, Prävention, Onlinebera-

tung, BeWo für Menschen mit besonderen 

sozialen Schwierigkeiten, BeWo für sucht-

kranke und psychisch kranke Menschen, 

tagesstrukturierende Angebote und das 

Angebot für „Systemsprenger“ Teil des 

Regionalteams. 

Durch das Projekt „Endlich ein Zuhause – 

Soziale Wohnraumagentur“ für den Ober-

bergischen Kreis profitieren die Wohnhil-

fen Nord von der Kooperation mit dem CV 

von diesem Projekt. 

 

Regionalteam Mitte 

Das Regionalteam Mitte ist für die Kom-

munen Gummersbach, Marienheide, En-

gelskirchen und Bergneustadt zuständig. 

Hauptsitz ist Gummersbach. Die Regio-

nalteamleitung liegt bei Wilfried Fenner 

und Hartwig Zehl. 2023 standen für die 

Hilfen in der Kreismitte 27 Mitarbeitende 

zur Verfügung, wobei einige Mitarbei-

tende regional übergreifend eingesetzt 

wurden. 

Die FBS bietet in der Kreismitte folgende 

Sprechzeiten an: in Gummersbach (mon-

tags bis freitags 8:00 bis 12:00 Uhr) und 

in Bergneustadt (1. und 3. Donnerstag, 

8:30 bis 10:00 Uhr; Jobcenter, 

Othestraße 2a). 

In der Kreismitte sind 21 stationäre Plätze 

in 6 Wohngruppen vorhanden.  

Darüber hinaus sind die Bausteine Aufsu-

chende Arbeit, Prävention sowie die Pro-

jekte „Endlich ein Zuhause – Soziale 

Wohnraumagentur“ und Onlineberatung, 

BeWo für Menschen mit besonderen sozi-

alen Schwierigkeiten, BeWo für sucht-

kranke und psychisch kranke Menschen, 

tagesstrukturierende Angebote und das 

Angebot „Systemsprenger“ Teil des Regi-

onalteams. 

Regionalteam Süd 

Das Regionalteam Süd ist für die Kommu-

nen Nümbrecht, Wiehl, Waldbröl, Mors-

bach und Reichshof zuständig. Hauptsitz 

ist Waldbröl. Die Regionalteamleitung 

liegt bei Olaf Seibert und Udo Schmidt. 

2023 standen für die Hilfen im Kreissüden 

37 Mitarbeitende zur Verfügung, einige 

Mitarbeitende waren auch bereichsüber-

greifend in anderen Regionalteams tätig. 

Die FBS bietet im Kreissüden folgende 

Sprechzeiten an: in Waldbröl (mittwochs 

und donnerstags 9:00 bis 12:00 Uhr) und 

in Wiehl (freitags 9:00 bis 10:00 Uhr; Ev. 

Gemeindezentrum, Schulstr. 2). 
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Die Stationären Hilfen im Kreissüden um-

fassen eine Wohngruppe mit 5 Plätzen für 

Frauen sowie das Haus Segenborn mit 51 

zentralen und dezentralen Plätzen. 

Haus Segenborn mit fünf Wohnhäusern, 

Verwaltungs- und Wirtschaftsgebäuden 

sowie Stallanlagen gehört zu Waldbröl 

und befindet sich an der Bundesstraße 

478 in der Nähe der Ortschaft Benroth. 

Angeschlossen an die Einrichtung ist ein 

landwirtschaftlicher Bioland-Betrieb. 

Darüber hinaus sind die Bausteine Aufsu-

chende Arbeit, Prävention sowie die Pro-

jekte „Endlich ein Zuhause – Soziale 

Wohnraumagentur“ und Onlineberatung, 

BeWo für Menschen mit besonderen sozi-

alen Schwierigkeiten, BeWo für sucht-

kranke und psychisch kranke Menschen, 

tagesstrukturierende Angebote und das 

Projekt für „Systemsprenger“ Teil des Re-

gionalteams. 
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Die Angebote  

der Wohnhilfen Oberberg  

im Überblick
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2.2 Nachfrage 

Die Nachfrage bei den Wohnhilfen Ober-

berg wird auf der Ebene der einzelnen An-

gebote beschrieben. 

Gesamtentwicklung 

Im Jahr 2023 haben die Wohnhilfen Ober-

berg 1.643 Fälle bearbeitet. Im Vergleich 

zum Vorjahr ist dies ein Anstieg um 186 

Fälle (2022: 1.426 Fälle; 2021: 1.340 

Fälle). Dieser Anstieg um 217 Fälle ist 

zum einen darauf zurückzuführen, dass in 

dem Projekt „Endlich ein Zuhause – Sozi-

ale Wohnraumagentur“ (SWA) alle Ar-

beitsplätze besetzt werden konnten und 

die Agentur in das Gesamthilfesystem 

(GHS) integriert wurde; zum anderen gab 

es einen beträchtlichen Zuwachs in der 

Fachberatungsstelle Wohnungsnot (FBS). 

Das Angebot Aufsuchende Arbeit hat erst 

am 01.05.2023 die Arbeit wieder aufge-

nommen, aber mit einem reduzierten 

Stellenanteil. In den anderen Angeboten 

gab es keine nennenswerten Verschie-

bungen. Die Angebote waren ausgelastet 

und insbesondere im Stationären Wohnen 

gab es mehr Anfragen als Plätze zur Ver-

fügung standen. 

Die Geschlechteraufteilung beträgt 38 % 

weiblich und 61 % männlich und variiert 

dabei in den einzelnen Angeboten. 

Der Anteil der Fälle mit Migrationshinter-

grund beträgt 29 %. Die Unterschiede in 

den einzelnen Angeboten sind teilweise 

sehr groß. Den höchsten Migrationsanteil 

hat die FBS mit 41 %. 

Die Altersstruktur der Hilfesuchenden 

über alle Angebote hat sich leicht in Rich-

tung der 30-49-Jährigen verändert. Die 

Gruppe der 30-39-Jährigen stellt weiter-

hin die größte Gruppe dar. Insgesamt gibt 

es mehr Fälle bei den 30- bis über 60-Jäh-

rigen als bei den Hilfesuchenden unter 30 

Jahren. In den einzelnen Angeboten gibt 

es eine große Spreizung. 

Von den im Jahr 2023 betreuten Fällen 

waren 69 % akut bzw. unmittelbar von 

Wohnungslosigkeit betroffen. Bei weite-

ren 17 % konnte durch frühzeitiges Be-

kanntwerden und Selbstmeldungen einer 

Verschlimmerung durch die Wohn- und 

Existenzsicherung vorgebeugt werden. 

19 % der Hilfesuchenden verfügten bei 

Betreuungsbeginn über keinerlei Einkom-

men, was sich in den einzelnen Angebo-

ten allerdings sehr unterschiedlich dar-

stellt. In der FBS liegt dieser Anteil bei 

31 % aller Fälle. 

Weitere 46 % der Hilfesuchenden und Be-

treuten erhielten in 2023 Sozialleistungen 

wie Bürgergeld, Sozialhilfe, Grundsiche-

rung oder Rente. 

45 % der Fälle lebten 2023 vor der Kon-

taktaufnahme noch in der eigenen Woh-

nung, was insbesondere durch die Arbeit 

der Prävention und des Ambulant Betreu-

ten Wohnens gesichert werden konnte. 

Ferner fanden 23 % der Hilfesuchenden 

in 2023 bei Freunden/Bekannten und Fa-

milie/Partner Unterkunft und waren somit 

verdeckt wohnungslos. Der Trend, dass 

mehr Menschen auf der Straße bzw. in 

städtischen Notunterkünften übernach-

ten, hat sich in 2023 fortgesetzt. Insge-

samt 189 Fälle (plus 32) waren dauerhaft 

oder zeitweise untergebracht oder haben 

in dieser Form wegen fehlenden Wohn-

raums übernachtet. 

FBS 

In der FBS gab es 769 Fälle, was eine 

deutliche Zunahme gegenüber 2022 dar-

stellt (plus 18,7 %). Im Vergleich: 2022 

(649); 2021 (649). Der Anteil der weibli-

chen Fälle ist leicht gestiegen, was eine 

kontinuierliche Entwicklung in den letzten 

Jahren ist. Inzwischen beträgt der Frau-

enanteil 35 % gegenüber 65 % männlich. 

Die Altersstruktur hat sich wie folgt ent-

wickelt: Den Hauptanteil macht die Al-

tersgruppe der 30-39-Jährigen aus 

(28 %). Die zweitgrößte Gruppe bilden 
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die 40-49-Jjährigen (19 %). Die Perso-

nengruppe der unter 30-Jährigen umfasst 

etwa 1/3, während die Altersgruppe über 

30 Jahre 2/3 ausmachen. Die Personen-

gruppe der über 60-Jährigen ist unverän-

dert. 

Ohne Einkommen bei Beratungsbeginn 

waren 31 %, was einen gleichbleibend 

hohen Wert zu den Vorjahren darstellt. 

Seit 2021 ist die Zahl unverändert. Im 

Bürgergeld-Bezug waren 31 % der Hilfe-

suchenden. Insgesamt 71 % bezogen So-

zialleistungen (Bürgergeld, Rente, Sozial-

hilfe/Grundsicherung) oder hatten gar 

kein Einkommen (2022: 73 %). Im Wei-

teren hatten 13 % ein Erwerbseinkom-

men (2022: 16 %). 

Die Zahl der Hilfesuchenden, die in der 

FBS das Angebot der Postadresse nutzen, 

ist in 2023 auf 313 gestiegen (plus 

6,8 %). Die postalische Erreichbarkeit bil-

det die notwendige Grundlage für den Be-

zug von Sozialleistungen. 

Der Anteil von Hilfesuchenden mit Migra-

tionshintergrund ist unverändert bei 

41 % (2022: 42 %). In den Angeboten 

der WHO ist dies der höchste Anteil. Dies 

sind insbesondere Anfragen aus dem Be-

reich der Europäischen Union (EU) und 

geflüchtete Menschen, die einen Bleibe-

status haben. 

Prävention 

Im Rahmen der Präventionsarbeit zur 

Verhinderung von Wohnraumverlust wur-

den die Mitarbeitenden des Angebots im 

Jahr 2023 in 235 Wohnungsnotfällen tä-

tig. Im Vergleich zum Vorjahr (250) ist 

dies ein leichter Rückgang der Fallzahlen. 

Bemerkenswert ist jedoch, dass die An-

zahl der Beratungsgespräche im Jahr 

2023 im Vergleich zum Vorjahr deutlich 

zugenommen hat. Es gab eine Steigerung 

der Beratungen von 2022 auf 2023 von 

rund 23 %. Dies zeigt, dass die Fälle und 

der Hilfebedarf zunehmend komplexer 

geworden sind und dementsprechend die 

Beratungsbedarfe größer waren. Die Ten-

denz zeigt weiterhin, dass es immer 

schwieriger wird, Wohnraum zu erhalten, 

da die Nachfrage nach bezahlbarem 

Wohnraum das Angebot deutlich über-

steigt und Vermieter sich dadurch weni-

ger gesprächsbereit zeigen. Diese Ent-

wicklung ließ sich auch 2023 beobachten. 

In 15 % der Fälle gab es zu Beginn der 

Hilfe ein Einkommen aus Erwerbstätigkeit 

– zwei Prozent mehr als noch 2022. In 

vielen Fällen konnte auch 2023 durch ver-

schiedene Maßnahmen (Ratenzahlungs-

vereinbarungen mit Vermietern, Miet-

schuldenübernahmen, Schlichtungsge-

spräche) Wohnraum erhalten werden. 

Wenn Wohnraumerhalt nicht gelang, 

konnte teilweise eine Alternativlösung ge-

funden werden (Vermittlung in neuen 

Wohnraum oder in stationäre Angebote). 

Tendenziell ist jedoch auch in diesem An-

gebot zu bemerken, dass sich die Suche 

nach neuem, bezahlbarem Wohnraum 

immer schwieriger gestaltet. Aufgrund 

der dramatischen Wohnungsmarktlage 

verschlechterte sich auch im Jahr 2023 

die Verhandlungsbasis für Gespräche mit 

Vermietern, und die Position von Mietern 

wurde weiter geschwächt. Der Zustrom 

an Geflüchteten trug ebenfalls dazu bei, 

da eine zusätzliche Konkurrenzsituation 

auf dem Wohnungsmarkt entstand. 

Nichtsdestoweniger ist das Angebot wich-

tiger denn je, um Menschen in Krisensitu-

ationen zu begleiten und zu unterstützen 

und ihnen neue Perspektiven aufzeigen zu 

können. Die präventive Arbeit wirkt wei-

terhin der schwierigen Entwicklung auf 

dem Wohnungsmarkt entgegen. 

Die relativ hohe Zahl von Familien mit 

Kindern in Notlagen, die durch das Ange-

bot erreicht werden, ist 2023 wieder be-

stätigt worden (24 % der Betroffenen wa-

ren Familien mit Kindern oder Alleinerzie-

hende). 

Aufsuchende Arbeit 

Das Angebot wurde in der Zeit vom 

01.01.–30.04.2023 mit weniger personel-

len Ressourcen durchgeführt. Ab dem 
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01.05.2023 gab es durch eine neue För-

derung (ESF Bundesprogramm EHAP 

Plus) wieder mehr Möglichkeiten. Zu Be-

ginn gab es noch personelle Vakanzen, 

die sich auf die statistischen Zahlen aus-

wirken. In 2023 wurden 27 Fälle ab dem 

01.05.2023 bearbeitet. Seit dem 

01.05.2023 konnte die wichtige Präsenz 

an den Anlaufstellen (Essensangebote, 

Szeneplätze, Notunterkünfte) wieder aus-

geführt, Entwicklungen im Sozialraum 

nachgegangen sowie eine Kontinuität in 

der Netzwerkarbeit angeboten werden. 

„Endlich ein Zuhause – Soziale Wohn-

raumagentur“ 

Das Projekt konnte seit dem 01.06.2023 

in vollständiger Besetzung (zwei Immobi-

lienfachkräfte und eine Fachkraft der So-

zialen Arbeit) tätig sein, was sich positiv 

auf die Vermittlungsmöglichkeiten ausge-

wirkt hat. Mit 50 Vermittlungen in Wohn-

raum zum 31.12.2023 konnten etwa 

35 % der Anfragen erfolgreich bedient 

werden. Darunter befanden sich u. a. drei 

wohnungslose Menschen, die in Notunter-

künften lebten, zwei Menschen direkt von 

der Straße, zwei Großfamilien, die von der 

Kommune in Ersatzunterkünften unterge-

bracht wurden und zwei Bewohner aus 

dem stationären Angebot. Im Übrigen 

handelte es sich bei den Vermittlungen 

um von Wohnungslosigkeit bedrohte Ein-

zelpersonen und Familien. Obwohl inzwi-

schen ein guter Austausch mit einigen 

Vermietern und Wohnungsbaugesell-

schaften existiert, sind die Vermittlungs-

erfolge, insbesondere in Singlewohn-

raum, extrem schwierig. 

Ambulant Betreutes Wohnen nach § 

67 SGB XII 

Die Zahl der Fälle ist in 2023 mit 181 ge-

genüber 2022 um 20 Fälle zurückgegan-

gen. Ein Großteil der Fälle ist in das BeWo 

§ 78 SGB IX gewechselt. Das Angebot 

wird mehrheitlich von weiblichen Hilfesu-

chenden in Anspruch genommen. Die Al-

tersstruktur hat sich zugunsten der weib-

lichen Hilfesuchenden verschoben (weib-

lich 55 % [plus 5 %], männlich 44 % [mi-

nus 6 %]); der Migrationsanteil ist im 

Vergleich zu anderen Angeboten unver-

ändert gegenüber dem Vorjahr relativ ge-

ring (18 %). 

Beim Alter ist festzuhalten, dass in die-

sem Angebot die 50-59-Jährigen mit 

30 % die stärkste Altersgruppe darstel-

len. Insgesamt sind 65 % über 40 Jahre 

alt. 

58 % beziehen Sozialleistungen wie Bür-

gergeld, Rente, Sozialhilfe/Grundsiche-

rung.
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Ambulant Betreutes Wohnen nach §§ 

113, 78 SGB IX 

Das BeWo der Eingliederungshilfe für 

sucht- und psychisch kranke Menschen 

betreute in 2023 83 Hilfesuchende, ein 

Plus von 31,7 % gegenüber 2022. Dies ist 

vielfach begründet im Wechsel aus dem 

BeWo § 67 in das BeWo der Eingliede-

rungshilfe. 

Der Anteil der betreuten Frauen ist in die-

sem Angebot am höchsten (66 %). In 

diesem Angebot sind 70 % älter als 40 

Jahre. In diesem Angebot stellen sich oft 

Fragen der Gesundheitsfürsorge, der pfle-

gerischen und haushaltsbezogenen Hil-

fen. Das Angebot hat mit einem Anteil von 

24 % Menschen mit Migrationshinter-

grund neben der FBS den größten Anteil 

dieser Personengruppe in der Bera-

tung/Betreuung. 69 % der Hilfesuchen-

den erhalten entweder Sozialhilfe/Grund-

sicherung oder Rente. Dies sind die 

höchsten Werte bei allen Hilfeangeboten 

der WHO. 

Stationäres Wohnen 

Der stationäre Bereich betreute in 2023 

145 Fälle, 13 mehr als im Vorjahr. Die Ge-

schlechterverteilung ist gegenüber dem 

Vorjahr unverändert (84 % Männer; 

16 % Frauen. Dies ist wenig verwunder-

lich, da deutlich mehr Plätze für Männer 

vorgehalten werden. 

Die stärkste Altersgruppe war erneut die 

der 40-49-Jährigen mit 23 %. Die Alters-

gruppen 30-39 Jahre, 40-49 Jahre und 

50-59 Jahre und über 60 Jahre sind in 

etwa gleich stark vertreten (zwischen 18-

23 %). 20 % der stationären Bewoh-

ner:innen waren unter 30 Jahre. 

43 % der Bewohner:innen waren vor Auf-

nahme ohne Unterkunft bzw. in Notunter-

künften oder Einrichtungen des Gesund-

heitswesens sowie bei Bekannten oder 

Freunden in versteckter Wohnungslosig-

keit untergekommen. Nur 12 % hatten 

einen Migrationshintergrund. 

Im Stationären Angebot hatten 25 % der 

Hilfesuchenden bei Aufnahme kein Ein-

kommen und weitere 57 % erhielten So-

zialleistungen (Bürgergeld, Sozialhilfe, 

Rente). 

Die Aufenthaltsdauer im Stationären 

Wohnen ist weiter sehr hoch. Da die Men-

schen in der Regel sehr viele Zugangs-

hemmnisse (negative Schufa, Sozialleis-

tungsbezug u. a.) für den allgemeinen 

Wohnungsmarkt mitbringen, ist es beson-

ders schwer, angemessenen und bezahl-

baren Wohnraum für sie zu finden. 

Es gab eine deutlich höhere Nachfrage 

nach einem stationären Platz als im Jahr 

2022 (plus 36 %). Viele Anfragen konn-

ten nicht bedient werden. 

Notschlafstelle 

Eine Vereinbarung zur Aufnahme in die 

Notschlafstelle in Haus Segenborn be-

steht mit den Kommunen Waldbröl, Nüm-

brecht, Reichshof, Ruppichteroth und 

Morsbach. Ziel des Angebots ist die Ver-

sorgung mit einer Unterkunft im ord-

nungsrechtlichen Notfall, verbunden mit 

einem Clearing der Bedarfslage. 

Die Notschlafstelle am Standort Haus Se-

genborn ist 2023 geöffnet gewesen. In 

dieser Zeit wurde das Angebot nicht in 

Anspruch genommen. 

„Systemsprenger“ 

2023 wurden in diesem Angebot 47 Per-

sonen betreut. Dies ist gleiche Anzahl wie 

im vorherigen Jahr. Davon waren 1/3 

Frauen und 2/3 Männer. Es ist festzustel-

len, dass die Mehrheit zwischen 30 und 49 

Jahre alt war. Die meisten waren woh-

nungslos und in einer Notunterkunft un-

tergebracht oder lebten auf der Straße. 

Die Mehrheit erhielt Sozialleistungen. 

Die Fallarbeit war und ist geprägt durch 

einen hohen Anteil an Netzwerkarbeit und 

Kooperation. Die Erfahrungen zeigen, 

dass ein hoher zeitlicher Aufwand betrie-

ben werden muss, um den Kontakt zum 
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Personenkreis aufrechtzuerhalten. Dieser 

Arbeitseinsatz zeigte Erfolge bei der Sta-

bilisierung der zum Teil verelendeten Hil-

fesuchenden bis hin zu mehreren Vermitt-

lungen in Einrichtungen und andere Hilfe-

angebote. Notwendig waren und sind fle-

xible individuelle Lösungen in Kooperation 

mit Behörden/Angehörigen/Wohnumfeld, 

was in der Regel einen anspruchsvollen 

Spagat bedeutet; nicht immer konnten 

befriedigende Lösungen gefunden wer-

den, wobei sich das Angebot auszeichnet 

durch Geduld, einen langen Atem, Netz-

werkarbeit und Kontinuität, immer im 

Sinn der bestmöglichen Lösungen für die 

Hilfesuchenden unter Einbeziehung der 

Interessen der weiteren Beteiligten. 
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Die Nachfrage in den Angeboten der Wohnhilfen Oberberg 

2023 im Überblick (+- im Vergleich zum Vorjahr 2022)

 Aufsuchende 

Arbeit 

Prävention  FBS 

OBK 

BeWo § 67 

OBK/RSK 

BeWo § 78 

OBK/RSK 

Stationär § 67 Notschlaf-

stelle 

SWA Systemspr. Gesamt Anteil ge-

samt (%) 

Hilfesuchende 32 (-19) 235 (-15) 769 (+120) 181 (-18) 83 (+20) 145 (+13) 0 (-5) 151 (+125) 47 (+0) 1643 (+217)  

Geschlecht    

Frauen 5 94 265 99 55 23 0 73 14 628 38 

Männer 27 141 502 80 28 122 0 78 32 1010 61 

Keine Angabe 0 0 2 2 0 0 0 0 1 5 Unter 1% 

Alter    

unter 18 Jahre 0 2 9 0 0 0 0 1 0 12 1 

18-21 Jahre 0 0 66 3 0 14 0 11 1 95 6 

22-24 Jahre 0 4 75 7 3 9 0 10 3 111 7 

25-29 Jahre 0 16 93 12 9 6 0 16 3 155 9 

30-39 Jahre 7 44 213 41 12 26 0 32 13 388 24 

40-49 Jahre 12 52 149 37 20 34 0 42 14 360 22 

50-59 Jahre 5 31 81 55 26 29 0 24 7 258 16 

60 Jahre und älter 7 25 64 26 13 26 0 14 5 180 11 

Keine Angabe 1 61 19 0 0 1 0 1 1 84 5 
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3. ARBEITEN DIE 

WOHNHILFEN  

OBERBERG… 

… bedarfsgerecht, ergebnisorientiert, ko-

operativ, sozialräumlich und präventiv? 

Diese Frage haben Mitarbeitende der 

Wohnhilfen Oberberg im Zuge der Evalu-

ation diskutiert. Die Ergebnisse dieses Di-

alogs zeigen die folgenden Ausführungen. 

Dabei beziehen sich alle Aussagen auf den 

Berichtszeitraum 2023. 

3.1 BEDARFSGERECHT? 

Die Angebote der Wohnhilfen Oberberg 

sind insgesamt voll ausgelastet. Stellen-

weise übersteigen die Anfragen der Hilfe-

suchenden die vorhandenen Kapazitäten, 

wie z. B. im BeWo, wo es durchgehend 

eine Warteliste gab: Dies spricht für einen 

höheren Bedarf an Personal. Eine perso-

nelle Aufstockung konnte den tatsächli-

chen Bedarf nur zu einem sehr geringen 

Teil auffangen. Der Fachkräftemangel 

zeigt weiterhin seine Auswirkungen. 

Der stationäre Bereich war in 2023 

ganzjährig ausgelastet, wobei die hohe 

Anzahl von Anfragen die Kapazitäten 

deutlich überstiegen. In Haus Segenborn 

gibt es nach wie vor durchgehend eine 

Warteliste, hier verhinderte auch 2023 

die hohe Verweildauer oftmals (zeitnahe) 

Neuaufnahmen. Dies hat u. a. damit zu 

tun, dass Bewohner:innen, die bereit sind 

für einen Start in eine eigene Wohnung, 

aufgrund der nach wie vor sehr ange-

spannten Situation auf dem Wohnungs-

markt keine angemessene und bezahl-

bare Wohnung finden und nicht ausziehen 

können. Dies schränkt die Fluktuation in 

allen drei Regionen spürbar ein. Des Wei-

teren gibt es einige Anfragen für sehr 

komplexe Frauen, die nicht bedient wer-

den können. Problem ist die fehlende 

24/7-Betreuung in Präsenz in den Außen-

wohngruppen oder Wohngruppen in Mitte 

und Nord, die bei komplexen Fällen erfor-

derlich wäre und nicht sichergestellt wer-

den kann. Hier gibt es eine Lücke im Hil-

fesystem. 

Durch den Arbeitsbereich werden wich-

tige Bedarfe gedeckt, zum einen der Be-

darf an Beschäftigung/Tagesstruktur der 

Bewohner:innen, zum anderen kommt 

das Angebot Hilfesuchenden im BeWo zu-

gute, die hier praktische und wohnbezo-

gene Hilfen erhalten können. Insgesamt 

ist der Arbeitsbereich sehr wichtig für die 

Bewohner:innen in Bezug auf Selbstwert 

und Gemeinschaftsgefühl. Hier ist 2023 

aufgefallen, dass sich die Kompetenzen, 

Fähigkeiten und Persönlichkeiten der Be-

wohnerschaft im stationären Bereich ver-

ändert haben. Das führt dazu, dass diese 

immer weniger berufstätig oder in Maß-

nahmen des Jobcenters eingebunden 

sind. Das wiederum führt zu einem höhe-

ren Zulauf in die Arbeitsbereiche, welche 

mit der Organisation an ihre Grenzen ge-

langen. Dies macht eine systematische 

Anleitung und Schulung der Hilfesuchen-

den hinsichtlich sozialer und organisatori-

scher Kompetenzen durch die Mitarbei-

tenden des Arbeitsbereichs und des Sozi-

aldienstes erforderlich. 

Der Fachberatungsdienst ist insgesamt 

so besetzt, dass die Angebote die Anfra-

gen überwiegend abdecken. In der Fach-

beratung Kreis Mitte wurde die Frauen-

sprechstunde weiterhin nur sehr wenig 

frequentiert. Hier muss der Bedarf noch 

einmal evaluiert und evtl. nachgesteuert 

werden. Die Fachberatung ist kreisweit 

mit steigenden Zahlen deutlich ausgelas-

tet. Es gibt Tage, an denen dem Bera-

tungsbedarf in den üblichen Öffnungszei-

ten nicht entsprochen werden kann. Die 

Zahl der Postadressen ist nach 2022 wie-

der gestiegen, genauso deren Verweil-

dauer. 

Im Angebot Prävention sind die Fallzah-

len gleichbleibend hoch zum Vorjahr. Al-

lerdings ist aufgefallen, dass der Erhalt 
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des Wohnraums in der Region Nord durch 

die Höhe der aufgelaufenen Mietschulden 

oft unmöglich wird. Das bedeutet, dass 

die Vermieter:innen sehr lange abwarten, 

bis eine Zwangsräumung eingeleitet wird. 

Die angestrebte personelle Aufstockung 

von einer halben auf eine ganze Stelle pro 

Region im Angebot „Systemsprenger“ 

konnte in 2023 erreicht werden. Weiter-

hin ist es unser Ziel, die Stellen auf männ-

liche und weibliche Mitarbeitende zu ver-

teilen, um den geschlechterspezifischen 

Aufgaben und Erfordernissen Rechnung 

zu tragen. Der Fachkräftemangel zeigt 

auch hier wieder seine Auswirkung. Mehr-

fach ist es gelungen, sog. „Systemspren-

ger“ an das Hilfesystem – BeWo § 67 so-

wie im Staionären Wohnen, Haus Segen-

born – anzubinden. 

Seit dem 01.05.2023 ist die Aufsu-

chende Arbeit mit einer Vollzeitstelle für 

den gesamten Oberbergischen Kreis fort-

gesetzt worden. Aufgrund der knappen 

Kapazitäten pro Region ist es schwierig, 

die Anlaufstellen in den Sozialräumen re-

gelmäßig aufzusuchen und so Verände-

rungen und Entwicklungen mitzubekom-

men, Personen ohne Hilfeanbindung an 

den jeweiligen Orten und Treffpunkten 

anzutreffen, zu beraten und zu vermit-

teln. Dennoch gelingt das in den einzel-

nen Regionen recht gut. Der dabei wich-

tige Kontakt zu den Ordnungsämtern 

muss im Einzelnen nachgebessert wer-

den. 

In beiden Angeboten des Ambulant Be-

treuten Wohnens kam es auch 2023 

aufgrund der hohen Anzahl der Anfragen 

wieder zu längeren Wartezeiten. Neuan-

fragen können nicht bedient werden, weil 

Hilfesuchende aus dem Bestand wegen 

Langzeiterkrankungen von Mitarbeiten-

den dauerhaft von den verbliebenen Mit-

arbeitenden betreut werden müssen und 

so keine Kapazitäten frei sind oder wer-

den. Diese Situation konnte durch perso-

nelle Aufstockung und regionalteamüber-

greifende Betreuungen und Vertretungen 

nur wenig gemildert werden. Wünschens-

wert wäre eine weitere Aufstockung der 

Mitarbeitenden, insbesondere durch 

männliche Mitarbeitende, die im Angebot 

fehlen; ein männlicher Sozialarbeiter 

konnte in 2023 mit einem 75 %-Stellen-

umfang hinzugewonnen werden. Im 

BeWo zeigt sich ebenfalls die Entwick-

lung, dass es immer mehr ältere und älter 

werdende Hilfesuchende mit pflegeri-

schen und haushaltsbezogenen Bedarfen 

gibt, die durch die Überlastung von 

Pflege-/Gesundheitsdiensten nur unzu-

reichend gedeckt werden können. 

Grundsätzlich sind die Wohnhilfen fach-

lich, personell, strukturell und räumlich so 

aufgestellt, dass sie allen Hilfesuchenden 

offenstehen, unabhängig von Alter, Ge-

schlecht, Herkunft, Religion und weiteren 

Faktoren. Es gibt allerdings einzelne Ein-

schränkungen. Im stationären Bereich 

wäre eine Aufnahme von Transgender-

Hilfesuchenden in der Mitte und im Nor-

den gut möglich, in Haus Segenborn wäre 

dies aufgrund der Bewohnerstruktur eher 

problematisch. Im Norden ist die Auf-

nahme weiblicher Hilfesuchender in eine 

stationäre Wohngruppe aufgrund der 

männlichen Bewohnerstruktur meist 

schwer/gar nicht möglich. 

In allen Angeboten erschweren Sprach-

barrieren bei Hilfesuchenden mit Mig-

rationshintergrund den Hilfeprozess, 

wobei hier auf weitere Hilfen wie Dolmet-

scherdienste oder technische Mittel wie 

Apps auf Smartphones zurückgegriffen 

werden kann. Dies ist allerdings im BeWo 

für eine regelmäßige Beziehungsarbeit 

und Gespräche nicht ausreichend. Im sta-

tionären Bereich und im BeWo § 67 sind 

Hilfesuchende mit Migrationshintergrund 

unterrepräsentiert, die Gründe dafür soll-

ten ermittelt werden. Im BeWo § 113, 78 

SGB IX und in der Fachberatung finden 

sich dagegen überproportional viele Hilfe-

suchende mit Migrationsgeschichte. 

Im Rahmen des Digitalisierungspro-

zesses sind inzwischen alle Angebote mit 

offenem WLAN ausgestattet. In den FBS 
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aller Regionen steht ein Laptop für die Hil-

fesuchenden zwecks eigenständiger Woh-

nungsrecherche oder Jobsuche sowie Er-

möglichen von Empfangen/Senden von 

Mails zur Verfügung. In den Außensprech-

stunden Radevormwald und Hückeswa-

gen wäre das Einrichten eines offenen 

WLANs eine sinnvolle Ergänzung. 

Auch in 2023 konnten durch zahlreiche 

Handy- und Tablet-Spenden Bewoh-

ner:innen und ambulante Hilfesuchende 

mit internetfähigen Geräten ausgestattet 

und durch einen Mitarbeiter bei Bedarf 

geschult werden. So konnte vielen Hilfe-

suchenden die notwendige Medienkompe-

tenz ermöglicht werden. In diesem Zu-

sammenhang ist besonders erwähnens-

wert, dass im September 2023 eine On-

lineberatung gestartet ist. 

Insgesamt orientieren sich alle Mitarbei-

tenden in ihrer Beratung und Betreuung 

an den Wünschen und Bedarfen der 

Hilfesuchenden. Dies erfolgt u. a. tur-

nusmäßig in der regelmäßigen Hilfepla-

nung stationär und BeWo sowie durch Be-

fragungen der Hilfesuchenden nach ihrer 

Zufriedenheit, die 2023 im Stationären 

Wohnen Mitte und Süd stattgefunden hat. 

Der Fachberatungsdienst führt im zwei-

jährlichen Rhythmus die Selbstbewertung 

und Analyse der Arbeit durch; dies fand in 

2023 statt. Verbesserungsmaßnahmen 

sind in der Umsetzung. 

Supervisionen und kollegialer Austausch 

ergänzen die individuelle Bedarfsein-

schätzung und -deckung durch die Mitar-

beitenden der Wohnhilfen, ebenso die 

jährlich organisierten Fortbildungen zu 

vielfältigen und aktuellen Themenberei-

chen. 

Fazit: Die WHO berücksichtigen so weit 

wie möglich individuelle Wünsche und Be-

darfe. Auf neue oder veränderte Bedarfe 

wird geachtet, Entwicklungen werden 

analysiert, und so weit wie möglich wer-

den Schlussfolgerungen und Konsequen-

zen zeitnah daraus gezogen. Hinderlich 

sind der Fachkräftemangel sowie weitere 

allgemeine gesellschaftliche Entwicklun-

gen (z. B. Altersverteilung/zunehmende 

Alterung, Verarmung, extrem steigende 

Energie- und Mietkosten, Zuzug von Ge-

flüchteten mit Bedarf an Wohnraum), de-

nen begegnet werden muss. 

3.2 ERGEBNISORIENTIERT? 

Den Wohnhilfen Oberberg gelingt es im-

mer wieder, akute Notlagen der Hilfe-

suchenden zeitnah und unbürokratisch 

zu mildern oder zu beseitigen. So konnten 

Wohnungen gesichert, Menschen vor-

rübergehend aufgenommen, Hilfesu-

chende in Notunterkünfte vermittelt wer-

den. Dies bedeutet zwar keinen Wohn-

raum und nicht die Beseitigung der Woh-

nungslosigkeit, aber ein Dach über dem 

Kopf. Von dieser Situation aus können die 

Hilfesuchenden weiter beraten und unter-

stützt werden, um die Lebenslage zu ver-

bessern. 

Mit diversen weiteren Instrumenten 

konnten akute Notlagen gemildert wer-

den. Auch im Jahr 2023 konnten durch 

Spenden u. a. Lebensmittelgutscheine, 

Hygieneartikel etc. zur Verfügung gestellt 

werden. Das Programm der Winternot-

hilfe ermöglichte die Bereitstellung von 

Schlafsäcken, Isomatten und Kleider-

spenden. Der „Notfalltopf“ der Wohnhilfen 

Oberberg konnte immer wieder einzelne 

individuelle Notlagen auffangen. 

Aus Mitteln des Stärkungspakts konnten 

viele Hilfesuchende aus allen Angeboten 

unterstützt werden. 

Gemäß unserem Auftrag unterstützten 

die Mitarbeitenden der Wohnhilfen durch 

Beratung bzgl. Ansprüchen und deren 

Durchsetzung; dies erfolgt überwiegend 

im Fachberatungsdienst, aber auch in al-

len anderen Angeboten. Das Instrument 

der Postadresse ist notwendig und exis-

tenzsichernd, impliziert allerdings einen 

sehr hohen Verwaltungsaufwand. Die Un-

terstützung bei Antragstellungen und 

Meldungen bei Behörden (u. a. Jobcenter) 
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verhalfen den Hilfesuchenden zu ihren 

Bezügen von Sozialleistungen. 

Der erschwerte Zugang zu regulärem 

Wohnraum für Hilfesuchende wirkte sich 

auch in 2023 äußerst einschränkend auf 

das angestrebte Ziel der „Normalisierung“ 

aus. Der Wohnungsmarkt ist 2023 weiter 

immer schwieriger geworden für Allein-

stehende sowie für Familien im Sozialleis-

tungsbezug. Dies erzwingt oftmals einen 

längeren Verbleib in der stationären Hilfe 

oder in prekären und schädigenden 

Wohn- und Lebenssituationen, was wie-

derum zu einer Destabilisierung der Hilfe-

suchenden führen kann. Diese Entwick-

lung widerspricht dem Ziel der Wohnhil-

fen nach Normalisierung der Lebens-

lagen. Immer wieder muss auf andere 

Unterkunftsmöglichkeiten wie Hotelzim-

mer oder Sonderwohnformen zurückge-

griffen werden, um einen Auszug aus der 

stationären Hilfe oder allgemein eine 

Wohnraumveränderung aus einer unhalt-

baren Situation heraus zu ermöglichen. 

Dies kann und sollte immer nur eine Zwi-

schenlösung sein. 

Die Mitarbeitenden sind zunehmend mit 

verzweifelten Menschen konfrontiert, die 

keinerlei Zugang zum Wohnungs-

markt finden. Dem wurde u. a. damit 

Rechnung getragen, sich zusammen mit 

dem Caritasverband für den Oberbergi-

schen Kreis e.V. im Projekt „Endlich ein 

Zuhause – Soziale Wohnraumagen-

tur“ um Milderung zu bemühen. Nach ei-

nem Jahr können zwar Erfolge verbucht 

werden, was aber nicht vom extremen 

Mangel an bezahlbarem Wohnraum, ins-

besondere Singlewohnraum ablenken 

darf. Vor allem das Angebot Prävention 

ist ungemein wichtig, denn jeder Wohn-

raum, der erhalten werden kann, muss 

nicht neu und womöglich erfolglos ge-

sucht werden! 

Das Ziel, den Hilfesuchenden zu einer 

ausreichenden bedarfsgerechten Ge-

sundheitsfürsorge zu verhelfen, schei-

terte häufig an den äußeren Rahmenbe-

dingungen wie Mangel an Fachärzten, 

Psychiatern, ambulanten Therapiemög-

lichkeiten und am Fehlen ausreichender 

Versorgung mit Hausärzten. Dies ist in ei-

nigen Gremien und der Politik ohne nen-

nenswerte Ergebnisse kommuniziert wor-

den. 

Ziele der Hilfe sind u. a. immer die Ver-

selbstständigung und die Befähigung 

zur Eigenständigkeit. Dies geschieht u. 

a. durch lebenspraktisches Training, An-

leitung bei Formalien, Beratung und Vor-

bereitung auf eine Beendigung der Hilfe. 

Hilfeabbrüche von Seiten der Hilfesuchen-

den waren auch in 2023 die Ausnahme. 

Die meisten Beendigungen von Hilfepro-

zessen erfolgten nach für die Hilfesuchen-

den zufriedenstellender und ausreichen-

der Beratung und Betreuung. Bei Abbrü-

chen sowie bei regulären Beendigungen 

sind Wiederaufnahmen möglich und 

positiv zu bewerten. Im BeWo ist dies im-

mer wieder vorgekommen, in der statio-

nären Hilfe ist dies eher selten. Bei Been-

digungen von Seiten der Wohnhilfen wer-

den den Hilfesuchenden immer alterna-

tive Angebote vorgeschlagen, auch aus 

dem Hilfesystem der WHO, oder eine Wie-

deraufnahme in Aussicht gestellt, wenn 

der Bedarf erneut besteht und eine Zu-

sammenarbeit wieder möglich ist. 

3.3 KOOPERATIV? 

Die Wohnhilfen Oberberg sind im Ober-

bergischen Kreis (OBK) präsent und unter 

allen relevanten Fachakteuren bekannt. 

Neben Selbstmeldungen wurden auch 

2023 wieder viele Hilfesuchende durch 

Kooperationspartner und Hilfeakteure im 

OBK an unsere Angebote vermittelt, u. a. 

durch gesetzliche Betreuer, Ordnungs- 

und Sozialämter, Jobcenter, Amtsge-

richte, Kliniken, JVAs etc. Auch Privatper-

sonen wie Nachbarschaft, Angehörige, 

Vermieter wendeten sich in Einzelfällen 

an die Wohnhilfen. Notwendig waren und 

sind weiterhin eine aktive Netzwerkar-
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beit, regelmäßige Kontaktpflege, fachli-

cher Austausch und gegenseitige Infor-

mierung. 

Dies erfolgte auch in 2023 u. a. durch die 

Teilnahme an den monatlichen Treffen 

des GpV (Gemeindepsychiatrischer Ver-

bund). Die jährlichen Regionaltreffen der 

FBS mit dem persönlichen Austausch über 

die Kooperation fanden in 2023 wieder re-

gelgerecht statt. Die Teilnahme an Ar-

beitskreisen sowie die Vorstellung der An-

gebote im Kreissozialausschuss des OBK 

und dem Sozialausschuss der Stadt Rade-

vormwald trugen zur Netzwerkarbeit bei. 

Die Bekanntheit und Zugänglichkeit der 

Hilfen wurden 2023 wie in den Jahren da-

vor durch regelmäßige Veröffentlichun-

gen und Kampagnen in der Presse geför-

dert, u. a. zum Tag der Wohnungslosen, 

dem internationalen Tag der Frauen und 

zur Winternotfallhilfe. Eine Auswahl er-

schienener Artikel ist zu finden unter: 

https://www.diakonie-michaels-

hoven.de/angebote/menschen-in-kri-

sen/wohnhilfen-oberberg 

Die Wohnhilfen Oberberg haben in 2023 

erneut den fachlichen Austausch zu rele-

vanten Themen mit anderen Akteuren an-

gestoßen und durchgeführt. In diversen 

Arbeitskreisen (u. a. GPV, FK Ambulante 

Hilfen, FK Stationäre Hilfe, FK Ambulant 

Betreutes Wohnen, FK Frauen, FK ländli-

cher Raum, Austausch Landesinitiative 

„Endlich ein Zuhause – Soziale Wohn-

raumagentur“) haben die Wohnhilfen an 

Besprechungen zu vielfältigen Themen 

teilgenommen; dringliche Themen waren 

hier u. a. Armutsentwicklungen, stei-

gende Energiekosten, enger und extrem 

teurer Wohnungsmarkt. 

Darüber hinaus wurden die Wohnhilfen 

Oberberg angefragt, ihre Angebote und 

Erfahrungen bei überregionalen Veran-

staltungen vorzustellen (z. B. Bundesta-

gung der BAG–W). 

Die Zusammenarbeit mit den Kommunen 

in 2023 wird insgesamt gut bewertet. 

Generell ist die Präsenz der WHO bei 

allen sozialpolitisch relevanten Akt-

euren im Kreis kein Selbstläufer, sondern 

muss als stetiger Arbeitsauftrag begriffen 

werden. Dabei treten die Wohnhilfen im-

mer wieder als Schnittstelle und Bot-

schafter der Kommunikation auf, um zwi-

schen den unterschiedlichsten Akteuren 

im Sinn der Hilfesuchenden zu vermitteln. 

Bekanntheitslücken müssen immer wie-

der geschlossen werden, z. B. wegen Per-

sonalwechsel bei Behörden/Kooperati-

onspartnern; es war und ist weiterhin 

notwendig, sich aktiv immer wieder um 

Kontakt und gegenseitige Information zu 

bemühen. 

Die Wohnhilfen Oberberg haben es sich 

generell zum Ziel gesetzt, einen aktiven 

Beitrag zur sozialpolitischen Diskus-

sion im Oberbergischen Kreis zu leisten. 

Dies geschah u. a. durch ihre öffentliche 

Präsenz, durch Presseartikel, durch die 

Arbeit in den etablierten Gremien sowie 

die Präsentation der Evaluationsergeb-

nisse z. B. im Kreissozialausschuss und 

anderen Gremien des OBK. 

3.4 SOZIALRÄUMLICH? 

Die Leistungen der Wohnhilfen Oberberg 

sind sozialräumlich in Regionalteams 

organisiert und auf eine Präsenz vor Ort 

ausgerichtet. Dementsprechend halten 

alle drei Regionalteams jeweils alle Hilfe-

angebote vor und greifen auf fest etab-

lierte interne Kommunikationsstrukturen 

zurück. 

Mit der Einrichtung der Regionalteams 

sind die Wohnhilfen Oberberg sehr gut im 

Sozialraum verankert; sie sind präsent 

und zeigen sich für diesen verantwortlich. 

Die Beratungsstellen und Standorte der 

Wohnhilfen sind in allen Regionen gut er-

reichbar und klar erkennbar. 

Durch Außensprechstunden der FBS in al-

len Regionen sind sowohl die Präsenz der 

Wohnhilfen in den einzelnen Kommunen 

https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
https://www.diakonie-michaelshoven.de/angebote/menschen-in-krisen/wohnhilfen-oberberg
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als auch die Erreichbarkeit für die Hilfesu-

chenden gewährleistet. 

Die Wohnhilfen sind rund um die Uhr für 

Notfälle erreichbar. Mitarbeitende im 

Nachtdienst sind regelmäßig in den de-

zentralen Wohngruppen in den Regionen 

sowie in Haus Segenborn präsent, klären 

die Situation und akute Bedarfe ab, sor-

gen für schnelle Bearbeitung von Krisen 

und sind im Austausch mit den Mitarbei-

tenden im Regeldienst. Anfragen von au-

ßen werden durch Rufumleitungen u. a. 

nach Segenborn entgegengenommen und 

entweder direkt bearbeitet oder weiterge-

leitet. 

Sozialräumliches Handeln zeigt sich be-

sonders deutlich in der Aufsuchenden 

Arbeit und ihrer Präsenz bei Tafeln, Not-

unterkünften sowie ihrem Engagement in 

der offenen Szene und ihren Treffs. Ins-

gesamt trägt jede:r einzelne Mitarbei-

tende in der täglichen Arbeit dazu bei, den 

Menschen die bestmögliche Hilfe vor Ort 

anbieten und vermitteln zu können. 

Die Abstimmungen und Vermittlun-

gen innerhalb der Regionalteams sowie 

innerhalb des Hilfesystems funktionieren 

gut. Die Bereiche und Angebote arbeiten 

Hand in Hand, ergänzen und vertreten 

sich untereinander, bei Bedarf auch ange-

bots- und regional übergreifend. Die Zu-

sammenarbeit und Synergien zwischen 

Sozialdienst und Arbeitsbereich im Süd-

kreis haben sich verbessert; bzgl. der Hil-

feplanung für die Bewohner:innen ist für 

2024 der Ausbau der Absprachen und ge-

meinsamen Erstellung vereinbart. 

Im Angebot „Systemsprenger“ sind 

Vertretungen innerhalb des Regionalte-

ams inzwischen zwar möglich, jedoch re-

gional übergreifend aufgrund mangelnder 

personeller Kapazitäten bislang kaum 

umsetzbar; hier war Abhilfe durch die 

personelle Aufstockung geplant, was auf-

grund mangelnder Bewerbungen/Fach-

kräftemangel nicht ganz gelungen ist. 

Süd und Mitte konnten jeweils durch eine 

weitere halbe Stellenbesetzung verstärkt 

werden. 

Das Team des Angebotes „Endlich ein 

Zuhause – Soziale Wohnraumagen-

tur“ ist in 2023 mit einer 50 %- und einer 

75 %-Stelle der Fachkräfte aus der Im-

mobilienwirtschaft und einer 75 %-Stelle 

der Sozialen Arbeit vollständig. Das Ange-

bot konnte sich im Jahr 2023 im Sozial-

raum und bei den entsprechenden Akteu-

ren bekannt machen. 

Bei den Akteuren im psychosozialen 

Netzwerk kreisweit sowie in den ein-

zelnen Regionen sind die Wohnhilfen 

bekannt und etabliert. Von den Wohn-

hilfen werden Daten zur Entwicklung des 

Sozialraums, zur Entwicklung der Anfra-

gen und Hilfeleistung sowie allgemeine 

statistische Daten erhoben und in den So-

zialraum bzw. an die jeweiligen Koopera-

tionspartner und sozialpolitisch Verant-

wortlichen weitergegeben mit dem Ziel 

der Information und notwendigen Be-

darfsdeckung. 

3.5 PRÄVENTIV? 

Die Wohnhilfen Oberberg arbeiten in allen 

Angeboten mit einem präventiven An-

satz. Dieser ergibt sich u. a. aus den §§ 

67-69 SGB XII und der Durchführungs-

verordnung, in denen auf den Auftrag 

„Vermeidung von Verschlimmerung“ 

hingewiesen wird. Im dargestellten zwei-

ten Fallbeispiel am Anfang des Evaluati-

onsberichtes wird aufsuchender Kontakt 

hergestellt und gehalten, werden Ge-

sundheitsfürsorge und ambulante Hilfe 

installiert, in notwendige Hilfen motiviert 

und vermittelt und somit die Lebenssitu-

ation des Hilfesuchenden verbessert. 

Im ersten Fallbeispiel wird Wohnungslo-

sigkeit durch Vermittlung des Ordnungs-

amtes in die Fachberatungsstelle und ei-

ner Weitervermittlung zur Aufnahme in 

das stationäre Angebot verhindert. 

Dadurch konnte eine Stabilisierung und 
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Orientierung herbeigeführt und in weiter-

führende Hilfe vermittelt werden, um 

schließlich die Lebenssituation in eigenem 

Wohnraum mit Unterstützung durch das 

Ambulant Betreute Wohnen zu verbes-

sern und abzusichern. 

Alle Angebote der Wohnhilfen unterstüt-

zen die Hilfesuchenden beim Erhalt von 

Wohnraum und bei der Vermeidung 

von Wohnraumverlust und Wohnungs-

losigkeit. Zum Teil sind Hilfesuchende bei 

Beginn der Hilfe bereits wohnungslos (u. 

a. die meisten „Systemsprenger“ sowie 

die Menschen in den Notunterkünften), 

diese werden über die aufsuchenden Ar-

beitsansätze bei der Vermeidung von Ver-

schlimmerung und bei der Verbesserung 

der Lebenssituation unterstützt. 

Im Hilfebaustein Prävention sind der 

Erhalt des bestehenden Wohnraums und 

die Abwendung der Kündigung oder der 

Räumung per se der Auftrag und das Ziel. 

Der Erfolg dieser präventiven Maßnahme 

hängt dabei entscheidend von der recht-

zeitigen Kenntnis der Lebenssituation und 

der Annahme der Unterstützung und Be-

ratung durch die Hilfesuchenden ab. Je 

frühzeitiger die Beratung einsetzt, desto 

höher ist die Wahrscheinlichkeit für Lö-

sungen und die Abwendung der Woh-

nungslosigkeit. 

Das Angebot ist ein wichtiger Eckstein im 

Gesamthilfesystem und deckt Wohnungs-

notfälle auf, die zum Teil sonst kaum Zu-

gang zu den übrigen Angeboten gefunden 

hätten. In der Zusammenarbeit mit 

den einzelnen Amtsgerichten im Hin-

blick auf die Meldung von Räumungskla-

gen kann und soll bei Bedarf immer wie-

der ein Austausch stattfinden, um mögli-

chen Versäumnissen vorzubeugen. 

Die insgesamt 13 Sozial- und Ordnungs-

ämter im Oberbergischen Kreis haben 

ebenfalls eine wichtige Rolle inne. So in-

formieren gerade Ordnungsämter häufig 

über anstehende Räumungstermine und 

ermöglichen hier nochmal einen – wenn 

auch späten – Ansatz für Unterstützung, 

um die weitere Verschlimmerung der Le-

benssituation zu verhindern. 

2023 gelang es wie bisher, innerhalb ei-

ner Woche nach Bekanntwerden des 

Wohnungsnotfalls ein erstes Kontaktan-

gebot zum Hilfesuchenden einzuleiten; in 

Einzelfällen kam es allerdings vor, dass 

aufgrund der Nichterreichbarkeit der Hil-

fesuchenden kein Kontakt zustande kam. 

Es ist immer wieder erstaunlich, dass Ver-

mieter:innen sehr lange abwarten, bis 

eine Zwangsräumung eingeleitet wird. Ein 

Erhalt des Wohnraums ist dann durch die 

Höhe der aufgelaufenen Mietschulden oft 

unmöglich. Lösungswege sind in diesen 

Fällen noch zu entwickeln. 

Generell sind alle Angebote darauf ausge-

richtet, die Menschen zu befähigen, 

wieder ohne Unterstützung selbst-

ständig zurechtzukommen. Die Ver-

selbstständigung aus der stationären Hilfe 

heraus scheitert dabei häufig an man-

gelndem Wohnraum. Bei Bedarf und 

Wunsch werden die Hilfesuchenden bei 

Auszug und Bezug einer eigenen Woh-

nung und bei der weiteren Verselbststän-

digung und Stabilisierung z. B. durch das 

BeWo oder die Fachberatung unterstützt 

und können somit innerhalb des Hilfesys-

tems nachgehende Hilfen erhalten. Als Er-

folg zu betrachten ist die Inanspruch-

nahme aller Hilfen, auch längerfristiger 

wie z. B. BeWo, um das Erreichte zu be-

wahren und eine erneute Verschlimme-

rung zu vermeiden. 

4. AUSBLICK 

Das Integrierte Gesamthilfesystem der 

Wohnungslosenhilfe im Oberbergischen 

Kreis differenziert sich seit seiner Etablie-

rung immer weiter aus. Dabei ist die ste-

tige Entwicklung, orientiert an aktuellen 

Bedarfen und Erfordernissen, von beson-

derer Bedeutung. 

Die einzelnen Bausteine des Gesamthilfe-

systems greifen ineinander und entfalten 
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ihre geplante Wirkung. Nach zehn Jahren 

stand an, das Konzept des Gesamthil-

fesystems zu überarbeiten, um die Hil-

fen an veränderte Bedarfe anzupassen. 

Erste Schritte begannen im Jahr 2023 und 

werden in 2024 in unterschiedlichen Mit-

arbeiterkonstellationen und Arbeitspake-

ten weiterbearbeitet. 

Das Voranschreiten der Digitalisierung 

ist weiterhin ein zentrales Thema. Dienst-

besprechungen, Fortbildungen und kolle-

gialer Austausch finden im Wechsel digital 

oder in Präsenz statt. Die im September 

2023 an den Start gegangene Onlinebe-

ratung, die bereits jetzt schon viel ge-

nutzt wird, ist ein wichtiger Meilenstein 

auf dem Weg der Digitalisierung, der Hil-

fesuchenden eine zeitnahe, flexible und 

ortsungebundene Beratung bereitstellen 

kann. Ein weiteres Ziel ist es, die digitalen 

Kompetenzen aller Mitarbeitenden dahin-

gehend zu stärken, dass sie als Multipli-

katoren die Hilfesuchenden befähigen, an 

der digitalen Welt teilhaben zu können 

und nicht abgehängt zu werden. 

Ein wichtiges Thema in 2024 wird die 

Konsolidierung der Angebote im Am-

bulant Betreuten Wohnen nach § 78, 

SGB IX und § 67ff. SGB XII sein. Durch 

veränderte Rahmenbedingungen, die Ka-

pazitäten binden, ist dieses wichtige An-

gebot in eine wirtschaftliche Schieflage 

geraten. Zu nennen sind hier beispiels-

weise das BEI in der Eingliederungshilfe 

sowie sehr umfangreiche Antragsbegrün-

dungen und Diskussionen zur Aufnahme 

in das BeWo § 67. Begleitend dazu trägt 

ein hoher Krankenstand der Mitarbeiten-

den mit seinen vielschichtigen Folgen mit 

dazu bei, die von den verbleibenden Mit-

arbeitenden nicht aufgefangen werden 

können. Durch Gespräche und Klärung 

mit dem Kostenträger über die Rechts-

grundlage der Hilfe nach & 67 soll das An-

gebot wieder einvernehmlich rechtskon-

form gestaltet werden. 

Ein wesentlicher Faktor, der die Lebenssi-

tuation der unterstützten Menschen sowie 

die Arbeit der Wohnhilfen immens beein-

flusst und der auch 2024 weiterbearbeitet 

werden muss, ist der prekäre Woh-

nungsmarkt. Seit vielen Jahren thema-

tisieren wir die angespannte Lage und die 

abnehmenden Perspektiven. Es bedarf 

dringend der (sozial-)politischen Bearbei-

tung dieses Themas mit vereinten Kräften 

aller Institutionen, Organisationen und 

Personen, die zu einer Lösung des Prob-

lems beitragen können! 

Daran anknüpfend werden wir uns mit der 

weiter fortschreitenden Verarmung in 

der Gesellschaft und bei unseren Hilfesu-

chenden beschäftigen, die einhergeht mit 

steigenden Energie-, Miet- und Lebens-

haltungskosten, mit Gefährdung von 

Wohnraum, Ernährung und Teilhabe. Hier 

sind neben unseren notfallbezogenen Hil-

fen sowie der Beratung bzgl. Ansprüchen 

und Möglichkeiten vor allem die politi-

schen Gremien gefragt, Lösungen und 

Entlastung zu entwickeln, worauf wir wie-

derholt dringend aufmerksam machen 

möchten. 

Ein weiterer Aspekt, der bei der Evalua-

tion aufgefallen ist, ist die Altersent-

wicklung im Ambulant Betreuten Woh-

nen. Die älterwerdenden Betreuten sind 

zunehmend auf pflegerische und/oder 

haushaltsbezogene Hilfen angewiesen, 

also auf Pflegedienste, Einkaufsdienste, 

Reinigungshilfen etc., die aufgrund man-

gelnder Kapazitäten in der Versorgungs-

landschaft nicht eingeleitet werden kön-

nen. Um Versorgungslücken zu schließen, 

ist es sinnvoll, die Mitarbeitenden dahin-

gehend zu schulen, dass sie einen pflege-

rischen Bedarf frühzeitig erkennen und 

beantragen können 

Weitere Gedanken und Vorhaben, die 

sich aus der Evaluation entwickelt haben, 

beziehen sich auf unsere tägliche Arbeit, 

unser Zusammenwirken, das Schaffen 

von Atmosphäre, Teamgeist, in Bewe-

gung bleiben… 

In 2024 steht ein Leitungswechsel an. 

Olaf Seibert, Regionalteamleitung Süd 
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und Pädagogischer Leiter des Stationären 

Angebotes verabschiedet sich Ende April 

in den Ruhestand. Seine Nachfolge ist Ju-

lia Lang. 

Da es durch wechselnde Mitarbeitende bei 

den Kooperationspartnern schnell zum 

Verlust des Bekanntheitsgrades der 

Wohnhilfen Oberberg kommt, sollen die 

Angebote künftig dort offensiver vorge-

stellt werden. 

Um Partizipation und ein Stück „Normali-

tät“ für unsere Hilfesuchenden zu ermög-

lichen, möchten wir mehr Aktionen im öf-

fentlichen Raum, z. B. ehrenamtliche Tä-

tigkeiten in den Gemeinden starten. 

Ebenso wollen wir „Highlights“ in Form 

von Freizeitaktivitäten schaffen. In die-

sem Jahr ist beispielsweise für die statio-

näre Frauenwohngruppe ein einwöchiger 

Urlaub in der Türkei fest eingeplant. 

Der zunehmende Fachkräftemangel 

stellt die Dienste in den Angeboten vor 

große Herausforderungen. In den kom-

menden Jahren gehen einige Mitarbei-

tende sukzessive in den Altersruhestand. 

Gezielte Öffentlichkeitsarbeit, Akquirie-

rung neuer Mitarbeitender und Mitarbei-

tendenbindung sind hier wichtige Stich-

worte. 

Dies sind unsere Vorhaben für 2024; die 

Aufzählung ist nicht abschließend und si-

cherlich nicht in einem Jahr zu lösen. Wir 

denken langfristig und sehen uns als Hil-

fesystem mit unseren Hilfesuchenden im-

mer in Bewegung entsprechend der Be-

darfe und Entwicklungen. 

 


